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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung  

des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben 

über die Anordnung des Freiwilligen Landtausches Buxach 1- VKZF 309 670  

Kreisfreie Stadt Memmingen  
 

Vom 06. Mai 2009 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat am 23.04.2009 in der Gemarkung Buxach 
einen freiwilligen Landtausch nach §§ 103a - 103i des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
angeordnet. An dem Verfahren sind die Flurstücke 350, 351, 359, 386/2, 394/2 und 394/31 
Gemarkung Buxach beteiligt.  

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber von dem freiwilli-
gen Landtausch betroffen werden, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von drei 
Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung - beim Amt für Ländliche Ent-
wicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Straße 12, Postfach 11 63, 86379 Krumbach, anzumel-
den. Die Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben inner-
halb einer von diesem zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen.  

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
kann das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen.  

 

Krumbach, 06.05.2009 
Burghardt 
Techn. Oberamtsrat  
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